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Bericht 
des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (225 der Beilagen): Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Mazedonien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen samt Protokoll 

Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Mazedonien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen samt Protokoll hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter 
und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Es enthält keine 
verfassungsändernden bzw. verfassungsergänzenden Bestimmungen und hat nicht politischen Charakter. 
Es ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodass ein Beschluss 
des Nationalrats gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Da durch das Abkommen Angelegen-
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, bedarf es überdies der Zustim-
mung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG. 
Mit Mazedonien besteht noch kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Diese 
Gegebenheit sowie das Erfordernis, den weiteren Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen Österreichs zu 
Mazedonien auf der Grundlage des heutigen Entwicklungsstandes des internationalen Steuerrechts best-
möglich zu fördern, haben den Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens mit Mazedonien erfor-
derlich gemacht. 
Die Verhandlungen zum Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens fanden von 16. bis 17. Jänner 
2006 in Wien statt und konnten in der ersten Verhandlungsrunde abgeschlossen werden. Es wurde der 
vorliegende Entwurf ausgearbeitet, dessen englische Fassung am 17. Jänner 2006 paraphiert wurde. Mit 
dem In-Kraft-Treten des Abkommens werden im Wesentlichen keine finanziellen und keine personellen 
Wirkungen verbunden sein. 
Das Abkommen folgt in größtmöglichem Umfang, d.h. soweit dies mit den wesentlichen außensteuerli-
chen Positionen der beiden Staaten vereinbar ist, den Regeln des OECD-Musterabkommens aus dem Jahr 
1992 (idF 2003). 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 11. Oktober 2007 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter der Abgeordnete 
Mag. Bruno Rossmann sowie der Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Dr. Christoph 
Matznetter. 
 
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des Abschlus-
ses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 



2 von 2 247 der Beilagen XXIII. GP - Ausschussbericht NR - Berichterstattung 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanzausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle be-
schließen: 

Der Abschluss des Staatsvertrages: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Ma-
zedonien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (225 der Beilagen)wird geneh-
migt. 

Wien, 2007 10 11 

 Mag. Andreas Schieder Dkfm. Dr. Günter Stummvoll 
 Berichterstatter Obmann 


